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20. Verordnung: Taxitarif 1967; Abänderung, 

20. 
Verordnung des Landeshauptmannes von 
Wien vom 6. Juli 1978 betreffend die Ab

änderung des Taxitarifes 1967 

Auf Grund des § 376 Z. 36 lit. d/a:a der Ge
werbeordnung 1973, BG!lt Nr. 50/1974, zuletzt 
geändert durch cßundesgesetz .BGB!. Nr. 233/1978, 
und des § 12 Abs. 2 des Gelegenheitsverkehrs
GesetZes, <BGB!. Nr. 85/1952, zuletzt geändert 
durdt &ndes~esenz BGB!. Nr. 253/1976, wird 
verordnet: 

Artikel I 

Die Verordo.u.ng des Landesh<tuptmannes von 
Wien vom 4. Dezember 1967, LGBI. für Wien 
Nr. 42, betreffend den Maximaltarif fiir das Wie
ner Pla!.7:.'fu.hrwerks-Gewe„be (Taxitarif 1967), 
zuletzt geändert durch Verordnung LGBl. für 
W,ien Nr. 16/1976, wird wie folgt geändert: 

!. Der Abs. 1 des § 1 hat wie folgt zu lauten: 

„(1) nie höchste zmlläsoige Grundtaxe 
einschließlich der Streckentaxe rbeträgt 
für eine, ,wenn auch nwr begonnene An-
fa.ng:stredte von 800 m . . . . . . . . . . . . 19 S. '( 

2. Der Abs. 3 des § 1 hart wie fol,gt zu I.uten: 

„(3) Unbeschadet der Regelung des Abs. 2 darf 
für Beförderungen aus dem Gebiet der St>dt 
Wien zum Flugha&en Wien kein Entgelt verein
bart werdenl das das 'bei Anwendung dieses 
Tarifes hödurrzulässige Entgelt um mehr als 
70 S übersteigt. 

Das Ausmaß des Zusdtlages ist dem Fahrgast 
vor Beginn der Fahrt au>drüddich bekanntzu
geben und ihm die Oberprüfung der zulässigen 
Höhe durdt Verwendung des Fahrpreisanzeigers 
während der gesamten Fahrt zu ermöglichen." 

'3. Die Abs. 3 bis 5 erhalten die Bezeichnung 
(4) .bis (6). 

4. § 7 und seine Überschrift haben zu lauten: 

,,Strafen 

Das VerJangen oder Annehmen eines höheren 
als in diesem Tarif festgelegten Entgeltes stellt 
eiire gemäß S 376 Z. 36 !it. d/aa Abs. 3 G<>wO 
1973 von der Bezi~kS'Verw~ltUßf;sbehörde zu ahn
dende Verwaltungsübertretuß4: 'dar." 

Artikel II 

(1) Die Fahrpreisanrieiger müssen innerhalb von 
fiinf Monaten nach Inkrafttreten dieser Verord
nung dem im § 1 festgesetzten Tarif entspre
chend umgebaut sein; nicht umgebaute Fahr
preisanzeiiler dürfen nach Ablauf diesor Frist 
nidit mehr verwendet werden. Bis zum Umbau 
der Fahrpreisanzeiger gelten deren Angaben, wo~ 
bei pro Fahrt zu .dem ausgewiesenen Betrag ein 
Zuschlag von 5 S !ldforden: werden daI'f. 

(2) Bis zum Umbau des Fahrpreisanzeigers ist 
auf oder oberhalb desselben ein gedruckter, mit 
dem Siegel der Kammer der gew<l'blichen \Virt
schaft für Wien - Fachgruppe für die Beförde
rung..Ygewerbe mit Personenkraftwagen versehene·r 
Hinweis folgenden Inhallles in deutsdter, eng
lischer und französischer Sprache deutlich sichtbar 
anznbringen: 

„Fah.rpreisanz.eiger nodi nicht umgebaut. Zu
•chlag von 5 S pro Rahrt zulässig." 

Artikel III 

Diese VerordnuJlß tritt mit !. August 1978 in 
Kraft. 

Für den Landeshauptmann: 

Nittel 

Amtsführender Stadtrat 

Drude der Österreichiscllen St~audrudcerei 
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